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ZUSAMMENSTELLUNG VON STREITFAELLEN ZWISCHEN TAEGERIG UND MELLINGEN

Das Dorf Tägerig sei "ein ussgemargeter Zwing"3 welcher mit Land und
Leuten , Holz und Feld , Wunn und Weide Mannlehen der VII [ in den

Freien Aemtern reg . ] Orte sei . Dieses Lehen verleihe der jewei¬
lige Landvogt der Freien Aemter der Stadt Mellingen [zuhanden des
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dortigen Spitals ] , welche diesen Zwing gekauft habe . Leider ent¬
ständen aber zwischen Tägerig und Mellingen , das als Niederge-
richtsherr eigentlich verpflichtet wäre , das Dorf bei seinen
Rechten und Freiheiten sowie den Bräuchen und Gesetzen der Frei¬

en Aemter zu schützen und zu schirmen , immer wieder Streitigkei¬
ten , wodurch Tägerig nicht zuletzt grosse Unkosten erwüchsen.
Glücklicherweise hätten ihnen bei solchen Händeln die VII Orte

stets Schiedsrichter zur Verfügung gestellt . So habe sich die
finanzielle Belastung des Dorfes im Rahmen gehalten . Nachfolgend
einige Beispiele von deren Schiedsrichtertätigkeit:
1 . 1539 seien der Landvogt von Baden , Jost von Meggen , Rat von

Luzern , sowie der Landvogt der Freien Aemter , Hans Zimmermann,
Rat von Uri , zu Schiedsrichtern ernannt worden.

2 . 1571 seien wieder die Landvögte von Baden und der Freien Aem¬
ter , nämlich die Ratsherren Heinrich Fleckenstein von Luzern
und Niklaus Imfeld von Unterwalden [ob dem Wald ] damit beauf¬
tragt worden.

3 . Auch [ca . 1525 ] hätten die Landvögte von Baden und der Freien
Aemter , nämlich die Ratsherren Ulrich Dürler von Uri und Hein¬

rich Egli von Luzern , ihre guten Dienste zur Verfügung gestellt.
4 . 1593 seien damit der ehemalige und der neue Landvogt der Freien

Aemter , die Ratsherren Hans Rudolf Rahn von Zürich und Kaspar
Kündig von Luzern , Gerichtsherr von Heidegg , betraut worden.

5 . Im selben Jahr , als Mellingen "zuo tägerig ales fälig und ersohetzig
angesprochen"  habe , hätten ebenfalls die beiden [unter Punkt 4
Genannten ] als Schiedsrichter fungiert . Mellingen habe sich
damals anerboten , die entsprechenden Briefe vorzuweisen "und
hat sich nit erfondenn ".

6 . Als es 1594 um die Streitigkeiten wegen der Allmend [von Mel¬
lingen ? ] gegangen sei , seien von den reg . Orten Ratsherr Nik¬
laus Pfyffer von Luzern und Altlandammann Kaspar Jakob von
Unterwalden [ob dem Wald ] delegiert worden.

7 . In einem weitern Streit wegen der Benützung der Allmend von
Mellingen im Jahre 16 51·*· hätten der Landvogt der Freien Aemter,
Kaspar Eimer von Glarus , und Beat Jakob I . Zurlauben von Zug,
Landschreiber und Landeshauptmann in der nämlichen Landvogtei,
den Schiedsspruch gefällt.
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8 . 164 7 habe Untervogt Felix Seiler "unbefüegterwis"  einen vom
Zwingherrn von Mellingen [Rudolf Würgler ] empfangenen "gewaltz-
brief uff die gmein tägerig harfürbracht ".

9 . 1680 sei zwischen Tägerig und Mellingen wegen der Stadtall¬
mend erneut ein Streit geschlichtet worden . Als Schiedsherren

2
seien damals an der Jahrrechnung von Baden [1679 ] von den Ge¬
sandten der VII Orte der Berner Samuel Stettier , Landvogt von
Baden , sowie der Landesfähnrich von Uri , Sebastian [Emanuel]
Tanner , Landvogt der Freien Aemter , ernannt worden . "Aber behüet
uns got unnd .unsere liebe . . . oberkeit vor einem solchen sidherren

[Schiedsrichter ] wie H. Samuell Stetler von bäm gewäsen ist . "
Am 11 . Januar [ 1680 ] sei der Läufer des Badener Landvogtes,
mit den Berner Farben angetan , in Tägerig erschienen und habe
verlauten lassen , sie sollten am Samstag , den 13 . Januar , vor
ihm , Stettier , in Mellingen erscheinen . Am 12 . Januar aber ha¬
be die Gemeinde Tägerig zwei Geschworene zum Badener Landvogt
geschickt und diesen ersucht , mit dem Schiedverfahren so lange
zuzuwarten , bis auch Landvogt Tanner aus den Freien Aemtern
an diesen Verhandlungen teilnehmen könne . Doch habe Stettier
ihrer Bitte nicht entsprochen ., sei am 13 . trotzdem in Mellin¬
gen erschienen und habe dadurch grosse Kosten verursacht.
Nochmals hätten sie dem Berner zu verstehen gegeben , sich nur
bei Anwesenheit beider Vertreter der VII Orte diesem
Schiedverfahren unterziehen zu wollen . Aber Stettier habe sich

um ihre Begehren keinen Deut gekümmert , "kam zum anderennmal
[und ] trib mit sampt den heren vonn meligen [Schultheiss und Rat ] grosen
kosten uff unss ohn zwifell das wir arme undertanen von täger der handeil
muessen uffgäbenn oder erligen Hasen Costens halb ".
Endlich am 4 . April 1680 seien sowohl Landvogt Stettier als
auch Landvogt Tanner zu den ordentlichen Schiedverhandlungen
in Mellingen eingetroffen . Als sie , die Tägeriger , ihre Klagen
hätten Vorbringen wollen , sei Stettier mit folgenden Worten
dazwischen gefahren : "Jr sackermänts bämkütere schüten eüwere brieff
.da uff den tisch usen [ in ] des tüfetls namenn" ,. Danach habe dieser
noch weitere Scheltworte fallen lassen . Es sei wirklich uner¬

hört , dass sie bei dieser Gelegenheit von Stettler aufgefor-
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dert worden seien , "unser . . . Hieben oberkeit Jhr ehrenn wapenn oder

sigel all da uff den tisch harfür [ zu ] schütenn [ in ] des düfels namen . Dise

ungüetigkeit . . . uns erschreckt das wir . . . unser sach Zuoverlasen meinen und

mit weinenten äugen darvon zuolaufenn . allso habenn wir . . . unbesindter wis

Unser sach übergeben und sindt abermalen Jn grosse Cösten körnen.

Damolen die heren von meligen abermalen brief und sigill anerboten uff uns

von tägerig das wir erst am driten Jan uff ir almänt weidtgangig seigen und

hat sich abermollen nüt erfundenn nach Jhrem angäben " .

Aus den oben aufgezählten Streitfällen gehe hervor , "dass niemandt
anderst in hochoberkeitliehen manllähen Zuo richtenn Zuo erllüteren Zuo brei-

nigen hat dan ein llähenher " . Auf diesen Grundsatz hätten die VII

Orte immer sehr eindringlich gepocht . Im übrigen habe auch [ das

Oberamt ] Königsfelden , welches im Zwing Tägerig ein Mannlehen be¬

sitze , in seinen Streitfällen betreffend Zugrecht , Bodenzinsen,

Wässerungsrechten , Vermächtnissen und Testamenten nie erlaubt,

dass sich dabei der Zwingherr , der Landvogt oder der Landschrei¬
ber [der Freien Aemter ] einmischten . "Warumen solen dan die herren

von Küngsfälden [ d . h . Schultheiss und Rat von Bern ] über das gantze manlähen

zuo tägerig mit Jrem nideren gricht dem lantvogt in freien ämpteren sin man¬

lähen etwas zuo Judezieren haben . "

"MB Jn Stützen vohn bÜAch/gkhm aufiAchZagbAt&fiß de. A° 1611 Atndt Edwcu>
Stuckh gueheA vohn H. StatdchAtbeA zu MiZtlgm [Johann UJütlch Zumtetn ] ge-
AchsUeben [?] undt geAtgZut, i>o dornten undteA die. CanzZey [den.] neye.n Emb-
teAn gehont heten - undt Jn den hochhett VotmänfgkheJX geJte.ge.n,"

1) Dieser Schiedsspruch wird irrtümlich dem Jahre 1651 zugewiesen 3 doch
müsste es 1661 heissen 3 denn Eimer war von 1659 - 1661 Landvogt der Freien
Aemter und Beat Jakob I . Zurlaiiben ab 1656 Landeshauptmann daselbst.

2) Diese Wahl muss an der Jahrrechnung 1679 erfolgt sein und nicht 3 wie hier
verzeichnet 3 im Jahre 1680 . Landvogt der Freien Aemter war 1679 noch Johann
Jakob Tanner 3 dem nach dessen Tod am 10 . März 1680 Sebastian Emanuel Tanner
im Amt nachfolgte.
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